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Berufsgenossenschaft liche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(BG-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten z.B. aus 
• staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en (Gesetze, Verordnungen)

 und/oder

• berufsgenossenschaft lichen Vorschrift en (Unfallverhütungsvorschrift en)

 und/oder

• technischen Spezifi kationen

 und/oder

• den Erfahrungen berufsgenossenschaft licher Präventionsarbeit.

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfe-
stellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvor-
schrift en oder Unfallverhütungsvorschrift en geben sowie Wege aufzeigen, wie 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in BG-Regeln enthaltenen Empfehlun-
gen davon ausgehen, dass er die in Unfallverhütungsvorschrift en geforderten  
Schutzziele erreicht. Andere Lösungen sind möglich, wenn Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in gleicher Weise gewährleistet sind. Sind zur Konkretisierung 
staat licher Arbeitsschutzvorschrift en von den dafür eingerichteten Ausschüssen 
technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en oder aus 
Unfallverhütungsvorschrift en wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich 
gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere bei-
spielhaft e Lösungsmöglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursiv-
schrift  gegeben.
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Vorbemerkung

Die am 3. Oktober 2002 in Kraft  getretene Betriebssicherheitsverordnung enthält für den 
Altbestand von Maschinen und sonstigen technischen Arbeitsmitteln die Regelung, dass für 
deren sicherheitstechnische Beurteilung die zum Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung 
geltenden Vorschrift en heranzuziehen sind (siehe § 7 Abs. 2 der Betriebssicherheitsverord-
nung). Damit bedarf es zur Geltung der in Alt-Unfallverhütungs vorschrift en geregelten techni-
schen Spezifi kationen nicht mehr der Rechtsverbindlichkeit der Vorschrift en selbst, sondern 
diese Vorschrift en können als eigenständiges Recht zurückgezogen und außer Kraft  gesetzt 
werden. Diese Zurückziehung von 43 maschinenbezogenen Vorschrift en erfolgte zeitgleich 
mit dem Inkraft treten der neuen Unfallverhütungsvorschrift  „Grundsätze der Prävention“ 
(BGV A1) zum 1. Januar 2004. 

Mit diesem ersten Schritt wurde ein wesentlicher Teil des von der Mitgliederversammlung 
des HVBG im Jahr 1997 gefassten Beschlusses zur Umsetzung des Thesenpapiers von 1996 
zur Neuordnung des berufsgenossenschaft lichen Vorschrift enwerks verwirklicht.

Darüber hinaus gibt es weitere Unfallverhütungsvorschrift en im Geltungsbereich der Be-
triebssicherheitsverordnung, deren Anforderungen von den Vorschrift en der Betriebssicher-
heitsverordnung grundsätzlich mit abgedeckt werden. Auch solche Vorschrift en müssen 
demzufolge zurückgezogen werden.

Zum Jahresende 2004 sind 22 weitere Unfallverhütungsvorschrift en (siehe Kapitel 2.24 
bis 2.38) sowie zum April 2006 eine weitere Unfallverhütungsvorschrift  (siehe Kapitel 2.39) 
zurückgezogen worden.

Um jedoch auch fortan den Zugriff  auf unverzichtbare Schutzziele von zurückgezogenen 
Unfallverhütungsvorschrift en zu ermöglichen, sind und werden in der BG-Regel „Betreiben 
von Arbeitsmitteln“ (BGR 500) die erhaltenswerten Inhalte der zurückgezogenen Unfallver-
hütungsvorschrift en (Prüf- und Betriebsbestimmungen) zusammengestellt. Dabei folgt die 
BG-Regel in ihrem Aufb au im Wesentlichen der Gliederung nach Arbeitsmitteln oder Arbeits-
verfahren entsprechend den zurückgezogenen Unfallverhütungsvorschrift en. Die einzelnen 
Berufsgenossenschaft en werden in den gedruckten Ausgaben dieser BG-Regel für ihre Mit-
gliedsunternehmen nur diejenigen Abschnitte wiedergeben, die für die Arbeitsmittel oder 
Arbeitsverfahren der jeweiligen Branche zutreff en. Daher werden bei den einzelnen Berufs-
genossenschaft en unterschiedliche Fassungen der BG-Regel anzutreff en sein, die eine 
nur auszugsweise Wiedergabe aller hier auf der HVBG-Website verfügbaren Kapitel dieser 
BG-Regel darstellen.
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Von Seiten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ist vorgesehen, die Be-
triebssicherheitsverordnung mit einem noch zu entwickelnden Technischen Regelwerk zu 
unterlegen. Die Inhalte dieser BG-Regel werden als berufsgenossenschaft licher Beitrag zügig 
in diesen Entwicklungsprozess eingebracht werden.

6



1 Anwendungsbereich

Diese BG-Regel fi ndet Anwendung auf das Betreiben von bzw. das Arbeiten an/mit 
den in Abschnitt 2 bezeichneten Arbeitsmitteln.

Hinweis:  Neben den Festlegungen dieser BG-Regel sind auch die Bestimmungen 
der Betriebssicherheitsverordnung zu beachten.
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2 Betriebsbestimmungen

 In den nachfolgend aufgelisteten Kapiteln dieser BG-Regel werden die aus den In-
halten zurückgezogener Unfallverhütungsvorschriften ausgewählten Betriebs- be-
stimmungen wiedergegeben:

Kapitel Betreiben von bzw. Arbeiten an/mit …*) Inhalte aus VBG-Nr.

2.1 … Anlagen zur Drahtbe- und –verarbeitung 7e

2.2 … Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen 7n5.1, 7n5.2, 7n5.3

2.3 ... Pressen der Metallbe- und -verarbeitung (zurückgezogen)

2.4 …Textilmaschinen 7v

2.5 … Walzwerken 7x

2.6 … Wäschereien 7y

2.7 … Schmiedehämmern 7d und 7f

2.8 … Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb 9a 
(zurückgezogen) 

2.9 … Stetigförderer (zurückgezogen)

2.10 … Hebebühnen 14

2.11 … Maschinen der chemischen Verfahrenstechnik 22, 16, 7z

2.12 … Erdbaumaschinen 40

2.13 … Rammen (zurückgezogen; siehe BGR 161]) 41

2.14 … Chemischreinigungen 66

2.15 … Bügeleimaschinen 67

2.16 … Lederverarbeitungs- und Schuhmaschinen 69

2.17 … Lege-, Zuschneide- und Nähmaschinen 71

2.18 … Druck- und Spritzgießmaschinen 7n8, 7ac

2.19 … Schleifmaschinen 7n6, 7t1

2.20 … Maschinen der Metallbearbeitung (zurückgezogen)

2.21 … Gießereien 32 (zurückgezogen)

2.22 … Maschinen der Papierherstellung 7r

*) Titel siehe entsprechendes Kapitel
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Kapitel Betreiben von bzw. Arbeiten an/mit …*) Inhalte aus VBG-Nr.

2.23 … Maschinen zur Holzbe- und -verarbeitung für den 
Hoch- und Tiefbau

7j

2.24 … Strahlgeräten (Strahlarbeiten) 48

2.25 … Schleif- und Bürstwerkzeugen 49

2.26 … Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren 15

2.27 … Wärmeübertragungsanlagen mit organischen 
Wärmeträgern

64

2.28 … Trocknern für Beschichtungsstoffe 24

2.29 … Beschichtungsstoffen 23

2.30 … Bauaufzügen zur Beförderung von Gütern 35

2.31 … an Gasleitungen 50

2.32 … Sauerstoffanlagen 62

2.33 … Anlagen für den Umgang mit Gasen (zurückge-
zogen)

61

2.34 … Silos (zurückgezogen; 
siehe BGR 117-1 und BGR 117-2)

112

2.35 … Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrich-
tungen

20

2.36 … Flüssigkeitsstrahlern 87

2.37 … Verpackungs- und Verpackungshilfsmaschinen 76

2.38 … Nahrungsmittelmaschinen 77

2.39 … Anlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung 52

*) Titel siehe entsprechendes Kapitel
**)  Einzelne Berufsgenossenschaften haben bereits zu diesem Zeitpunkt die für sie zutreffenden Unfallver-

hütungsvorschriften außer Kraft gesetzt.
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3 Zeitpunkt der Anwendung

Die Inhalte dieser BG-Regel sind wie folgt anzuwenden:

1. Kapitel 2.1 bis 2.23 ab Januar 2004,
2. Kapitel 2.24 bis 2.38 ab Oktober 2004**) bzw. Januar 2005,
3. Kapitel 2.39  ab April 2006,

soweit nicht Inhalte dieser BG-Regel nach geltenden Rechtsnormen oder als
allgemein anerkannte Regeln der Technik bereits zu beachten sind.
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Vorbemerkung

Für Trockner, die vor dem 1. März 2000 in Betrieb genommen worden sind, gelten die Be-
schaff enheitsanforderungen der Unfallverhütungsvorschrift  „Trockner für Beschichtungs-
stoff e“ (BGV D24). 

Für Trockner, die nach dem 1. März 2000 in Betrieb genommen worden sind, gelten die Be-
schaff enheitsanforderungen der DIN EN 1539 „Trockner und Öfen, in denen brennbare Stoff e 
freigesetzt werden; Sicherheitsanforderungen“.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieses Kapitel fi ndet Anwendung auf das Betreiben von Trocknern, in denen wäh-
rend der Trocknung von flüssigen Beschichtungsstoff en explosionsfähige Atmo-
sphäre entstehen oder vorhanden sein kann, sowie ihre Aufstellungsbereiche.

Soweit bei der Trocknung dieser Beschichtungsstoff e im Trockner eine explo-
sionsfähige Atmosphäre entstehen kann, besteht die Möglichkeit der Entzün-
dung, z.B. an erhitzten Oberflächen, glühenden Heizkörpern, Strahlern oder 
durch Funken und Flammen. Die Ansammlung von Lackrückständen, Konden-
sationsprodukten oder von gasförmigen Crack-Produkten bildet zusätzlich 
eine Gefährdung.

Siehe auch DIN 55945 „Lacke und Anstrichstoff e; Fachausdrücke und Defi ni-
tionen für Beschichtungsstoff e und Beschichtungen; weitere Begriff e und 
Defi nitionen zu DIN EN 971-1 sowie DIN EN ISO 4618-2 und DIN EN ISO 4618-3“.

Beschichtungsstoff e kommen auch beim Imprägnieren und Kaschieren zum 
Einsatz.

Dieses Kapitel gilt beim Trocknen von lösemittelhaltigen Klebstoff en, soweit 
diese zum Verarbeiten von Flock verwendet werden.

Soweit Trockner mit anderen Anlagen verkettet werden, erfordert dies ein 
 Abstimmen der Sicherheitsmaßnahmen.

Für das Verarbeiten von flüssigen Beschichtungsstoff en, die Gefahrstoff e 
 enthalten, gilt das Kapitel 2.29 „Verarbeiten von Beschichtungsstoff en“ der 
BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500).

1.2  Dieses Kapitel fi ndet keine Anwendung auf das Betreiben von
– ortsbeweglichen, off enen Infrarotstrahlern,

– Durchlauft rocknern von Druckmaschinen für Papier und ähnliche Stoff e.
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2 Begriff sbestimmungen

Im Sinne dieses Kapitels werden folgende Begriff e bestimmt:

 1. Trockner sind Einrichtungen zur Trocknung von flüssigen Beschichtungsstoff en. 

Zu den Trocknern zählen auch Trocknungskabinen und kombinierte Spritz- 
und Trocknungskabinen im Trocknungsbetrieb.

Bei Trocknern unterscheidet man zwischen
– Kammertrocknern

– Durchlauft rocknern.

Die Energieübertragung erfolgt z.B. durch
– Konvektion,

– Strahlung
 oder
– durch Kombination von beiden.

Trocknungsräume, Abdunststrecken und Abdunstplätze nach Kapitel 2.29 
„Verarbeiten von Beschichtungsstoff en“ dieser BG-Regel zählen nicht als 
Trockner. Sie können aber Aufstellungsräume von Trocknern sein; siehe hierzu 
Abschnitt 3.1.2.

2. Trocknung umfasst das Verdampfen von Lösemitteln aus Beschichtungsstoff en 
und das Übergehen eines flüssigen Beschichtungsstoff es in den festen Zustand.

Das Übergehen eines flüssigen Beschichtungsstoff es in den festen Zustand 
wird auch als Gelieren, Durchhärtung und Durchtrocknung bezeichnet.

3. Kammertrockner sind geschlossene Trockner mit chargenweiser Beschickung. 

Kammertrockner werden auch Schrank- oder Standtrockner genannt. Zu den 
Kammertrocknern zählen auch Labortrockner, soweit in ihnen flüssige Be-
schichtungsstoff e (Lacke) getrocknet werden. 
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Siehe auch
– BG-Regeln „Laboratorien“ (BGR 120),

– DIN 12880 1 „Elektrische Laborgeräte; Wärmeschränke; Sicherheitstechnische 
Anforderungen und Prüfungen, Allgemeine technische Anforderungen“,

– DIN EN 61010 1“Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, 
Regel- und Laborgeräte; Teil 1: Allgemeine Anforderungen“.

4. Durchlauft rockner sind Trockner mit durchlaufender Beschickung. 

Durchlauft rockner für flache Güter oder von Rollen ablaufendes Gut werden 
als Flachbahntrockner bezeichnet.

5. Höchstzulässige Lösemittelmenge ist die Lösemittelmenge, die je Kammer-
trocknerfüllung bei völlig geöff neter Abluft drosselklappe und bei jeweiliger 
 Trocknungstemperatur eingebracht werden darf. 

6. Höchstzulässiger Lösemitteldurchsatz ist die sich für einen Durchlauft rockner 
aus dem Mindestabluft -Volumenstrom ergebende höchstzulässige Lösemittel-
menge pro Zeiteinheit bei jeweiliger Trocknungstemperatur. 

7. Trocknungstemperatur ist die Luft temperatur, bei der der jeweilige Beschich-
tungsstoff  getrocknet wird. Bei Infrarot-Beheizung ist die Trocknungstemperatur 
die am Abluft austritt gemessene Abluft temperatur zuzüglich 50 °C. 

8. Gesamtdampfraum ist der gesamte Raum innerhalb des Trockners, in dem Löse-
mitteldämpfe vorhanden sein können. Der Gesamtdampfraum schließt die Um-
luft führung ein und endet am Abluft stutzen des Trockners. 

Der Gesamtdampfraum umfasst nicht nachgeschaltete Einrichtungen zur 
Nachbehandlung der Abluft , z.B. Thermische Nachverbrennungsanlagen 
(TNV-Anlagen).

9. Nutzraum ist der Teil des Gesamtdampfraumes, der das zu trocknende Gut auf-
nimmt. 

Kapitel 2.28
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10. Formlacktrocknung ist die Trocknung von Formüberzugsstoff en mit brennbaren 
Trägerflüssigkeiten.

Formlacke sind Formüberzugsstoff e für Gießereiformen und -kerne. Die brenn-
baren Trägerflüssigkeiten werden auch als Alkoholschlichten bezeichnet. Die 
Trocknungszeiten sind bei der Formlacktrocknung länger als bei der Trocknung 
oberflächenlackierter Güter, da hierbei die Lösemittel größere Wege bis zur Ober-
fläche (Größenordnung Millimeter bis Zentimeter) zurücklegen als beim Trock-
nen oberflächenlackierter Güter (Größenordnung Mikrometer). Siehe auch Ka-
pitel 2.21 „Gießereien“ der BG-Regel „Betreiben von Arbeits mitteln“ (BGR 500).

11. Tränkharztrocknung ist die Trocknung von mit Tränkharz getränkten Gütern. 

Getränkte Güter sind z.B. Wicklungen für elektrische Geräte. Die Trocknungs-
zeiten sind bei getränkten Gütern wesentlich länger als bei beschichteten 
Gütern, da hierbei die Lösemittel wesentlich größere Wege bis zur Oberfläche 
(Größenordnung Zentimeter) zurücklegen müssen als beim Trocknen be-
schichteter Güter (Größenordnung Mikrometer).

12. Entzündungstemperatur ist die niedrigste Temperatur, bei der an dem unbe-
schichteten oder beschichteten Gut oder an der Beschickungseinrichtung Ver-
brennungserscheinungen auft reten können. 

Die Entzündungstemperatur ist eine Kenngröße für brennbare feste Stoff e, 
wie Holz, Papier, Textil, Leder oder anderes Trägermaterial, sowie deren Be-
schichtung.

Verbrennungserscheinungen sind Flammen, Glimmen, Pyrolyse. Entzün-
dungstemperaturen können erfragt werden bei der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung (BAM), Abt. 4, Unter den Eichen 87, 12203 Berlin.

13. Hauptverdampfungszeit ist die Zeit, während der bei Kammertrocknern der 
berechnete Abluft -Volumenstrom nicht gedrosselt werden darf, weil die Haupt-
menge der Lösemittel verdampft  und abgeführt wird. 

Siehe auch Abschnitt 3.7.1 dieses Kapitels.

Kapitel 2.28
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14. Explosionsfähige Atmosphäre umfasst explosionsfähige Gemische von Lösemit-
teldämpfen mit Luft  einschließlich üblicher Beimengungen. 

Der Begriff  „Explosionsfähige Atmosphäre“ setzt voraus, dass atmosphärische 
Bedingungen vorliegen. Als solche gelten Gesamtdrücke von 0,8 bar bis 
1,1 bar und Gemischtemperaturen von –20 °C bis +60 °C. Als übliche Beimen-
gung ist Feuchte zu verstehen.

Im Falle der Trocknung von Beschichtungsstoff en liegen die auft retenden 
Lösemitteldämpfe nicht in dem Temperaturbereich, für den die in Tabellen-
werken enthaltenen Kenngrößen gelten. Dies gilt insbesondere für die untere 
Explosionsgrenze, für die deshalb entsprechend der jeweiligen Trocknungs-
temperatur eine Korrektur erforderlich ist.

Siehe auch „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (BGR 104).

Kapitel 2.28
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3  Maßnahmen zur Verhütung 
von Gefahren für Leben und 
 Gesundheit bei der Arbeit

3.1 Aufstellung

3.1.1  Fußböden

3.1.1.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fußböden im Aufstellungsbereich der 
Trockner aus nicht brennbaren Baustoff en bestehen.

In den meisten Fällen wird ein Umkreis von 2,5 m um den Trockner ausrei-
chend sein.

3.1.1.2  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fußböden in der Nähe von betriebs-
mäßig zugänglichen Öff nungen der Trockner, die zur Vermeidung der Bildung ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre mit einer technischen Lüft ung und mit 
zusätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen ausgerüstet sind, elek-
trostatisch ableitfähig sind, wenn das beschichtete Gut oder freiwerdende Löse-
mitteldämpfe durch Entladungen statischer Elektrizität entzündet werden können.

Dies wird z.B. erreicht, wenn Fußböden im Abstand von 1 m um die betriebs-
mäßig zugänglichen Öff nungen elektrostatisch leitfähig sind.

Siehe auch Abschnitt 3.6.2 der BG-Regel „Vermeidung von Zündgefahren 
infolge elektrostatischer Aufladungen“ (BGR 132).

3.1.2  Raumlüft ung

3.1.2.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass in Aufstellungsräumen von Trocknern 
genügend Luft ausgleich sichergestellt ist.

Siehe auch Abschnitte 3.2.2 und 3.6 des Kapitels 2.29 „Verarbeiten von Be-
schichtungsstoff en“ der BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500).

3.1.2.2 Die vom Trockner angesaugte Raumluft  soll möglichst frei von Lösemitteldämpfen 
sein.

Besonders im Hinblick auf die Vortrocknung abgestellter beschichteter Güter 
soll der Aufstellungsraum der Trockner ausreichend belüft et sein.
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Können Lösemitteldämpfe z.B. aus der vorgeschalteten Auft ragseinrichtung 
durch den Trockner angesaugt werden, so sind diese Lösemittelmengen 
bei der Berechnung entsprechend den Festlegungen des BG-Grundsatzes 
„Lüft ungstechnische Berechnung von Kammertrocknern und Durchlauf-
trocknern“ (BGG 909) zu berücksichtigen.

3.2  Betriebsanweisung, Beschickungsanweisung

3.2.1  Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der Betriebsanleitung und entspre-
chend den betrieblichen Gegebenheiten für jeden Trockner eine Betriebsanweisung 
in verständlicher Form und in der Sprache der Versicherten zu erstellen.

Die Betriebsanweisung muss insbesondere Hinweise enthalten, welche Maßnahmen 
bei Betriebsstörungen durchzuführen sind.

Störungen sind z.B. Überschreiten der Grenzkonzentration, Transportstörung, 
Bahnriss.

Betriebsanweisungen enthalten z.B. Angaben über
– verwendete Lösemittel,

– höchstzulässige Lösemittelmengen für jeden Betriebszustand,

– höchstzulässige Durchlaufgeschwindigkeit,

– höchstzulässiger Lösemitteldurchsatz Gmaxzul (kg/h), bei Durchlauft rocknern 
unter Berücksichtigung der Dosierspalteinstellung,

– Trocknungstemperatur (Umluft temperatur),

– an Gaswarn- und Sauerstoff warneinrichtungen einzustellende Alarm-
schwelle,

– Gefahren durch die eingesetzten Stoff e oder Zubereitungen und erforder-
liche Schutzmaßnahmen,

– Maßnahmen bei Betriebsstörungen,

– Schutzmaßnahmen beim Begehen von Trocknern,

– Angaben zur Instandhaltung.

Kapitel 2.28
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Siehe auch Technische Regeln für Gefahrstoff e „Betriebsanweisung und Un-
terweisung nach § 20 GefStoff V“ (TRGS 555), BG-Regel „Arbeiten in Behältern 
und engen Räumen“ (BGR 117) und BG-Information „Sicherheit durch Be-
triebsanweisungen“ (BGI 578).

Hinsichtlich zu beachtender Beschäft igungsbeschränkungen für Jugendliche 
und werdende oder stillende Mütter siehe § 22 Jugendarbeitsschutzgesetz 
bzw. § 5 Mutterschutzrichtlinienverordnung.

3.2.2  Der Unternehmer hat für jeden Trockner in Abhängigkeit vom Gut eine Anweisung 
über die höchstzulässige Beschickung (Beschickungsanweisung) aufzustellen.

Dies wird z.B. erreicht, wenn die Beschickungsanweisung die höchstzulässige 
Lösemittelmenge jeweils unter Berücksichtigung von Größe und Anzahl der 
zu trocknenden Teile, der Taktfolge und der beschichteten Oberfläche nennt.

3.2.3  Der Unternehmer hat die Betriebsanweisung und die Beschickungsanweisung in 
der Nähe des Trockners in geeigneter Weise bekannt zu machen.

3.2.4  Die Versicherten haben die Betriebsanweisung und Beschickungsanweisung zu 
beachten.

3.3  Beschicken von Trocknern

3.3.1  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Trockner entsprechend der Betriebs- 
und Beschickungsanweisung beschickt werden.

3.3.2  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass
– Trockner, die zur Vermeidung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmo-

sphäre mit einer technischen Lüft ung und soweit erforderlich mit zusätzlichen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen ausgerüstet sind, nur beschickt 
werden, wenn die technische Lüft ung in Betrieb ist

 und

– die technische Lüft ung solange in Betrieb bleibt, bis die Trocknung beendet ist. 
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Zulässige Lösemittelmengen sind entsprechend den Festlegungen des 
 BG-Grundsatzes „Lüft ungstechnische Berechnung von Kammertrocknern 
und Durchlauft rocknern“ (BGG 909) zu berechnen.

3.3.3  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass

– Trockner, die zur Verhinderung der Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmo-
sphäre mit einer Inertisierungsanlage ausgerüstet sind nur beschickt werden, 
wenn die Trockner ausreichend inertisiert sind

 und

– die Inertisierung solange aufrechterhalten wird, bis die Trocknung beendet ist.

3.4  Elektrostatische Erdung

3.4.1 Der Unternehmer hat den Versicherten, die in explosionsgefährdete Bereiche 
 hineingreifen müssen, elektrostatisch leitfähige Fußbekleidung zur Verfügung 
zu  stellen.

Die Pflicht des Unternehmers, die Fußbekleidung in ordnungsgemäßem 
 Zustand zu halten, und die Pflicht der Versicherten, die Fußbekleidung zu 
be nutzen, ergibt sich aus den §§ 29 und 30 der Unfallverhütungsvorschrift  
„Grundsätze der Prävention“ (BGV A1).

Siehe auch
– Abschnitt 3.11 des Kapitels 2.29 „Verarbeiten von Beschichtungsstoff en“ 

der BG-Regel „Betreiben von Arbeitsmitteln“ (BGR 500), 

– Abschnitt 3.5.1 der BG-Regel „Vermeidung von Zündgefahren infolge 
 elek trostatischer Aufladungen“ (BGR 132),

– BG-Regel „Benutzung von Fuß- und Beinschutz“ (BGR 191).

3.4.2  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fußböden nach Abschnitt 3.1.1.2 elektro-
statisch ableitfähig bleiben.

3.4.3  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Fußböden nach Abschnitt 3.1.1.2 nur mit 
elektrostatisch ableitfähigem Material abgedeckt sind.
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Siehe Abschnitt 3.6.2 der BG-Regeln „Vermeidung von Zündgefahren infolge 
elektrostatischer Aufladungen“ (BGR 132).

3.5 Warneinrichtungen

3.5.1  Versicherte dürfen Trockner nicht weiter beschicken, wenn eine Warneinrichtung 
 Gefahr signalisiert.

Gefahren können z.B. sein

– Überschreiten der höchstzulässigen Lösemittelmenge, 

– Ausfall der technischen Lüft ung, 

– Überschreiten der Trocknungstemperatur. 

3.6  Trocknung von Nitrolacken

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Trocknung von Nitrolacken nur in 
Trocknern durchgeführt wird, bei denen die Oberflächentemperatur am Trocknungs-
gut auf 130 °C begrenzt ist. Abweichungen hiervon sind nur zulässig, wenn ein Gut-
achten einer nach der Richtlinie 94/9/EG benannten Prüfstelle eine höhere Ober-
flächentemperatur für unbedenklich erklärt.

3.7  Kammertrockner

3.7.1  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass während der Hauptverdampfungszeit 
die Drosselklappen der Luft leitungen von Kammertrocknern voll geöff net sind.

Die Hauptverdampfungszeit nach der Beschickung des angeheizten Kammer-
trockners beträgt mindestens
–  5 Minuten bei der Trocknung oberflächenbeschichteter Güter,

– 15 Minuten bei der Formlacktrocknung,

– 60 Minuten bei der Tränkharztrocknung.
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Wird der Trockner jedoch vor dem Anheizen beschickt, dann ist die Hauptver-
dampfungszeit gleich der Zeit bis zum Erreichen der Trocknungstemperatur. 
Bei der Formlacktrocknung ist die Hauptverdampfungszeit gleich der Zeit bis 
zum Erreichen der Trocknungstemperatur zuzüglich 5 Minuten. Bei der Tränk-
harztrocknung ist die Hauptverdampfungszeit gleich der Zeit bis zum Errei-
chen der Trocknungstemperatur zuzüglich 30 Minuten. Eine kürzere Hauptver-
dampfungszeit ist zulässig, wenn sie von einer nach der Richtlinie 94/9/EG 
benannten Prüfstelle für unbedenklich erklärt wird.

3.7.2  Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass bei Ausfall der technischen Lüft ung die 
Türen von Kammertrocknern umgehend geöff net werden.

Der Ausfall der Lüft ung wird durch eine Warneinrichtung akustisch oder op-
tisch deutlich wahrnehmbar angezeigt, wenn der Mindestvolumenstrom un-
terschritten oder die höchstzulässige Lösemittelkonzentration erreicht ist. 

3.7.3  Werden Kammertrockner für Formlacktrocknung verwendet, darf der Unternehmer 
die Angaben des Herstellers des Trockners über die höchstzulässigen Lösemittel-
mengen für die Oberflächentrocknung bis zum 10fachen erhöhen.

3.7.4  Werden Kammertrockner für Tränkharztrocknung verwendet, darf der Unternehmer 
die Angaben des Herstellers des Trockners über die höchstzulässigen Lösemittel-
mengen für die Oberflächentrocknung bis zum 20fachen erhöhen.

3.8 Wechselwirkung von Durchlauft rocknern mit Auft ragseinrichtungen und 
Transporteinrichtungen

3.8.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass automatische Auft ragseinrichtungen in 
Verbindung mit Durchlauft rocknern so eingerichtet sind, dass an jeder Auft ragsein-
richtung ein plötzliches unkontrolliertes Erhöhen der Auft ragsmenge verhindert ist 
und Lösemitteldämpfe, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist, nicht in 
den Aufstellungsraum austreten können.
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Ein plötzliches Erhöhen der Auft ragsmenge kann z. B. nicht eintreten, wenn 
beim Walzenauft rag die Dosierspalteinstellung mit Hilfe eines Schnecken-
getriebes erfolgt.

3.8.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Transporteinrichtungen von Durchlauft -
rocknern nur eingeschaltet werden können, wenn die Mindestluft volumenströme 
nicht unterschritten sind. Dies gilt nicht für das Einziehen unbeschichteten Gutes 
oder leerer Transporteinrichtungen.

3.8.3 Wird ein Mindestluft volumenstrom unterschritten, ist sicherzustellen, dass der 
Auft ragsvorgang selbsttätig unterbrochen oder die Transporteinrichtung selbsttätig 
abgeschaltet wird. Ein zunächst eingeleiteter Langsamgang ist zulässig, wenn da-
durch keine Gefahren auft reten können.

Das Betätigen einer Not- Befehlseinrichtung darf nicht zum Unterbrechen des 
Abluft - oder Umluft volumenstromes führen, wenn durch das Unterbrechen 
die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre zu erwarten ist.

3.9 Reinigung

3.9.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die inneren Teile von Trocknern ein-
schließlich Tropfschalen, Tropfb lechen und Abluft leitungen sauber gehalten wer-
den. Er hat dafür zu sorgen, dass Rückstände von Beschichtungsstoff en in ange-
messenen Zeitabständen beseitigt werden.

Unter „angemessenen Zeitabständen“ ist ein von den Betriebsverhältnissen 
abhängiger Zeitraum zu verstehen. Bei ständigem Einsatz kann eine tägliche 
Reinigung oder Überprüfung erforderlich sein.

3.9.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Filter für Zu- und Abluft  in angemes-
senen Zeitabständen gereinigt werden.

25

Kapitel 2.28



3.10 Brandschutz

3.10.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Nutzräume nur bestimmungsgemäß 
verwendet werden.

Dies gilt insbesondere für das Anwärmen von Beschichtungsstoff en in Be-
hältern. 

3.10.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass aus kombinierten Spritz- und Trock-
nungskabinen vor Beginn der Trocknung alle nicht zur Trocknung erforderlichen 
Gegenstände entfernt sind.

Für Beschichtungsarbeiten gilt Kapitel 2.29 der BG-Regel „Betreiben von 
 Arbeitsmitteln“ (BGR 500); die Lüft ung von kombinierten Spritz- und Trock-
nungskabinen im Trocknungsbetrieb ist für Beschichtungsarbeiten nicht 
 ausreichend.

3.10.3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Trockner von brennbaren Gegenständen 
und Stoff en freigehalten sind, wenn deren Entzündungstemperatur erreicht wird.

Dies schließt ein, dass brennbare Gegenstände und Stoff e auch nicht auf 
Trocknern abgestellt werden dürfen.

3.11 Anzeigepflicht

Der Unternehmer hat jeden Brand und jede Explosion von Trocknern der Berufs-
genossenschaft  und der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde unverzüglich 
anzuzeigen.

Dies gilt auch, wenn kein Personenschaden eingetreten ist, und dient der 
Unfallursachenforschung.

Zu den Explosionen gehören auch so genannte „Verpuff ungen“.
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3.12 Prüfung

Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitgeber Art, Umfang 
und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Bei diesen Prü-
fungen sollen sicherheitstechnische Mängel systematisch erkannt und abgestellt 
werden.

Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von ihm beauf-
tragten Personen zu erfüllen haben (befähigte Personen).

Nach derzeitiger Auff assung ist davon auszugehen, dass die Aufgaben der befähig-
ten Personen für die nachstehend aufgeführten Prüfungen durch die dort genannten 
Personen wahrgenommen werden. Art, Umfang und Fristen der Prüfungen sind bis-
herige Praxis und entsprechen den Regeln der Technik.

3.12.1 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Trockner und ihre Sicherheitseinrich-
tungen in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich, durch 
einen Sachkundigen geprüft  werden.

Bei der Prüfung sind die Prüf- und Wartungsanleitungen der Hersteller zu 
beachten. Es ist besonders darauf zu achten, dass Strömungswächter durch 
Verschmutzung nicht unwirksam werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass vor Begehen eines Trockners im Rahmen 
von Instandhaltungen oder Prüfungen wegen der möglichen Erstickungs-
gefahr gegebenenfalls die Sauerstoff konzentration und der Kohlenmonoxid-
Gehalt zu prüfen sind.

Siehe auch BG-Regeln „Arbeiten in Behältern und engen Räumen“ (BGR 117).

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung 
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Trockner für Beschichtungsstoff e 
bzw. Gas- oder Sauerstoff warneinrichtungen hat und mit den einschlägigen 
staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en, BG-Vorschrift en und allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, 
technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der 
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Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaft sraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von 
Trocknern bzw. Gas- oder Sauerstoff warneinrichtungen beurteilen kann. Diese 
Anforderungen erfüllen z.B. die einschlägig erfahrenen Monteure der Hersteller-
fi rmen sowie entsprechend ausgebildetes betriebszugehöriges Personal.

3.12.2 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Gaswarneinrichtungen und Sauerstoff -
warneinrichtungen nach den Angaben des Herstellers und den Anforderungen der 
Prüfb escheinigung von einem Sachkundigen auf Funktionsfähigkeit geprüft  werden.

Prüfb escheinigungen sind z.B. sicherheitstechnische Gutachten der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder Berichte über die 
 Eignungsuntersuchung der Prüfstelle für Grubenbewetterung.

Siehe auch BG-Informationen
– „Sichere Technik; Gaswarneinrichtungen für den Explosionsschutz – 

Einsatz und Betrieb“ (BGI 518),

– „Gaswarneinrichtungen für toxische Dämpfe/Nebel und Sauerstoff “ 
(BGI 836).

Für weitergehende Informationen siehe auch
– DIN EN 61779-1 „Elektrische Geräte für die Detektion und die Messung 

brennbarer Gase; Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden“,

– DIN EN 61779-4 „Elektrische Geräte für die Detektion und die Messung 
brennbarer Gase; Anforderungen an das Betriebsverhalten von Geräten 
der Gruppe II mit einem Messbereich bis zu 100 % der unteren Explosions-
grenze“,

– DIN EN 50073 „Leitfaden für Auswahl, Installation, Einsatz und Wartung von 
Geräten für die Detektion und die Messung von brennbaren Gasen oder 
Sauerstoff “,

– DIN EN 50104 „Elektrische Geräte für die Detektion und Messung von Sauer-
stoff ; Anforderungen an das Betriebsverhalten und Prüfverfahren“.

3.12.3 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass über die Prüfungen nach den Absätzen 1 
und 2 Nachweise geführt werden. 

Kapitel 2.28

28



Nachweise können in Form eines Prüfb uches oder über eine Dokumentation 
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung geführt werden. Zusätzlich 
kann die Prüfung durch Plaketten sichtbar gemacht werden.
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